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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
zum Kauf einer E-Ladebox („LadeLilli“ )
Gültig ab 20. 11. 2024

Der in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwendete Begriff „Kunde“ gilt sowohl für Kundinnen als auch für Kunden. 
Die Unterscheidung konnte aus Gründen der Lesbarkeit nicht durchgehend getroffen werden. Die Begriffe „Verbraucher“ und  
„Unternehmer” werden im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes verwendet.

1. Vertragsparteien
1.1 Der Kaufvertrag für eine Wallbox (im Folgenden auch E-Lade-
box genannt) kommt zwischen der BE Solution GmbH, FN 577738s, 
Kasernenstraße 9, 7000 Eisenstadt (in Folge „BE Solution GmbH“) 
und dem Kunden zustande.
1.2 Ausdrücke in der Einzahl beziehen die Mehrzahl mit ein und 
umgekehrt. Die Begriffe „Unternehmer“ und „Verbraucher“ 
werden im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes verwendet.
1.3 Vereinbarungen im Vertragsformular (Einzelkundenverein-
barung) gehen diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor.

2. Vertragsabschluss, Rücktritt vom Vertrag
2.1 Der Vertrag kommt gemäß den Bestimmungen im Vertrags-
formular zustande.
2.2 Die BE Solution GmbH ist zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt, wenn
a) der Kunde mit seiner Zahlung seit 6 Wochen im Verzug ist und 

trotz eingeschriebener Mahnung und Nachfristsetzung von 
14 Tagen unter Androhung des nachfolgenden Rücktritts offene 
Forderungen nicht bezahlt,

b) der Kunde die Leistungserbringung durch die BE Solution 
GmbH verhindert und der Kunde zuvor schriftlich aufgefordert 
wurde, die Leistungserbringung durch die BE Solution GmbH zu 
ermöglichen.

2.3 Erfolgt die Lieferung des Kaufgegenstandes nicht binnen 
50 Tagen ab Vertragsabschluss sind der Kunde, wenn dieser Ver-
braucher ist, und die BE Solution GmbH zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt; im Falle höherer Gewalt gilt Punkt 8.4.
2.4 Die gesetzlichen Rücktrittsrechte (einschließlich der verbrau-
cherrechtlichen Rücktrittsrechte) bleiben unberührt. Ein Vertrags-
rücktritt ist schriftlich zu erklären.

3. Leistung der BE Solution GmbH
3.1 Der Kaufgegenstand wird seitens der BE Solution GmbH 
versandt.
3.2 Die BE Solution GmbH ist berechtigt, sich zur Vertragserfüllung 
Dritter (Erfüllungsgehilfen) zu bedienen.
3.3 Während des aufrechten Eigentumsvorbehaltes ist der Kunde 
berechtigt, den Kaufgegenstand widmungs- und vertragsgemäß 
zu nutzen.
3.4 Dieser Vertrag umfasst keine Wartung des Kaufgegenstandes.

4. Leistungen des Kunden
4.1 Der Kunde verpflichtet sich, den in seiner Gewahrsame befind-
lichen Kaufgegenstand während des aufrechten Eigentumsvorbe-
haltes sorgsam zu behandeln. Der Kunde betreibt den Kaufgegen-
stand auf seine Rechnung und in seinem Namen.

5. Demontage der E-Ladebox
5.1 Die BE Solution GmbH ist berechtigt, bei Beendigung des 
Vertrages (z.B. bei einem Rücktritt wegen Zahlungsverzuges) umge-
hend den Kaufgegenstand zu demontieren bzw. abzuholen, sofern 
dieser noch im Eigentum der BE Solution GmbH steht. Der Kunde 
ist verpflichtet, diese Demontage/Abholung zu ermöglichen. Die 
BE Solution GmbH ist nicht verpflichtet, Verbesserungs- bzw. 
Sanierungsarbeiten (z.B. Verputzen, Ausmalen, etc.) durchzuführen.
 
6. Eigentumsvorbehalt
6.1 Der gesamte Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Be-
zahlung des Kaufpreises im Eigentum der BE Solution GmbH. Der 
Kaufgegenstand kann für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes mit 
einem Hinweis auf das Eigentum der BE Solution GmbH versehen 
werden. Der Kunde ist während des aufrechten Eigentumsvorbe-
haltes nicht berechtigt, den Kaufgegenstand zu veräußern und/
oder sein Nutzungsrecht am Kaufgegenstand – aus welchem 
Rechtsgrund auch immer – an einen Dritten zu übertragen; der 

Kunde ist auch nicht berechtigt, den Kaufgegenstand zu verpfän-
den oder sonst eine Sicherheit daran einzuräumen.
6.2 Im Falle eines Zahlungsverzuges kann die BE Solution GmbH, 
statt vom Vertrag zurückzutreten, auch den ausständigen Kaufpreis 
gerichtlich geltend machen, dies gilt nicht als Verzicht auf das 
vorbehaltene Eigentum. Mit der Exekutionsführung der BE Solution 
GmbH auf die E-Ladebox erlischt der Eigentumsvorbehalt der 
BE Solution GmbH.

7. Kaufpreis, Verrechnung
7.1 Der vereinbarte Kaufpreis wird mit Ablieferung des Kaufgegen-
standes fällig und ist binnen 14 Tagen zu bezahlen.
7.2 Ein begründeter Einspruch gegen die Rechnung hat binnen 14 
Tagen ab Erhalt zu erfolgen.. Ist der Kunde Unternehmer und unter-
bleibt ein begründeter Einspruch, gilt die Rechnung als anerkannt., 
Bei vom Kunden verschuldeten Zahlungsverzug werden gemäß 
§ 1333 Abs 1, § 1000 ABGB Verzugszinsen in Höhe von 
4% p.a. verrechnet.
7.3 Der Kunde ist nicht berechtigt, mit Gegeansprüchen an die 
BE Solution GmbH aufzurechnen, dies mit folgender Ausnahme: Ist 
der Kunde Verbraucher, ist er berechtigt, seine Verbindlichkeiten 
durch Aufrechnung aufzuheben für den Fall der Zahlungsunfähig-
keit der BE Solution GmbH, wenn seine Gegenforderung im Zusam-
menhang mit seiner Verbindlichkeit steht, gerichtlich festgestellt 
oder von der BE Solution anerkannt wurde.

8. Haftung, Gewährleistung und Gefahrtragung
8.1 Die BE Solution GmbH leistet Gewähr im gesetzlichen Umfang.
8.2 Die BE Solution GmbH übernimmt keine Haftung für die Ver-
fügbarkeit von geeigneten Ersatzteilen.
8.3 Ist der Kunde Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutz-
gesetzes wird die Haftung der BE Solution GmbH für Folge-
schäden, mittelbare Schäden, entgangenem Gewinn und reinen 
Vermögensschäden (jeweils außer bei Vorsatz) sowie die Haftung 
für leichte Fahrlässigkeit (ausgenommen Personenschäden) ausge-
schlossen.
8.4 In Fällen höherer Gewalt (Pandemie, Epidemie, Naturkatas-
trophen, Generalstreiks, Blockaden etc.) ist die BE Solution GmbH 
berechtigt, ihre gesamten vertraglichen Leistungen während deren 
Dauer einzustellen oder zu verschieben. Sind die Vertragsparteien 
aufgrund höherer Gewalt endgültig oder für nicht absehbare Zeit 
an der Erfüllung ihrer gesamten vertraglichen Verpflichtungen 
verhindert, ist dies für die Vertragsparteien ein Grund für einen 
Rücktritt vom Vertrag.
8.5 Ist der Kunde Unternehmer, wird die Gewährleistung auf ein 
Jahr beschränkt.
8.6 Netzbetreiber und Energielieferanten sind keine Erfüllungs-
gehilfen der BE Solution GmbH.

9. Weitergabe des Objekts, Vertragsübernahme
9.1 Informationspflicht: Wenn der Kunde das Objekt, in welchem 
die E-Ladebox montiert ist bzw. verwendet wird, weitergibt, aus 
welchem Rechtsgrund auch immer, ist der Kunde während des 
aufrechten Eigentumsvorbehaltes verpflichtet, die BE Solution 
GmbH unverzüglich darüber zu informieren. Weiters ist der Kunde 
verpflichtet, einen Dritten, an welchen das Objekt weitergegeben 
wird, über den Eigentumsvorbehalt der BE Solution GmbH am 
Kaufgegenstand zu informieren. Diese Informationspflicht gilt auch, 
wenn ein Gläubiger des Kunden eine gerichtliche/außergerichtliche 
Pfandverwertung (z.B. Exekutionsverfahren) vornimmt.
9.2 Die BE Solution GmbH ist berechtigt, diesen Vertrag bzw. die 
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag, ganz oder teilweise, auch 
mehrfach, ohne weitere Zustimmung des Kunden auf folgende 
Dritte zu übertragen: Land Burgenland, Landesholding Burgenland 
GmbH, Burgenland Energie AG, BE Vertrieb GmbH & Co KG, BE 
Energy GmbH, BE Service GmbH, BE Technology GmbH und die 
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Netz Burgenland GmbH. Ist der Kunde Unternehmer im Sinne des KSchG, 
ist die BE Solution GmbH darüber hinaus berechtigt, diesen Vertrag bzw. 
die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag, ganz oder teilweise, auch 
mehrfach, ohne weitere Zustimmung des Kunden auch an andere Dritte zu 
übertragen.
9.3 Die BE Solution GmbH und der Kunde, sofern dieser Unternehmer ist, 
verpflichten sich, diesen Vertrag rechtswirksam auf einen zulässigen Rechts-
nachfolger zu überbinden.

10. Salvatorische Klausel
10.1 Für Kunden, welche Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutz-
gesetzes sind, gilt weiters: Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages 
rechtsunwirksam sein oder rechtsunwirksam werden, so berührt dies die 
Gültigkeit der anderen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht. Die 
Vertragsparteien, verpflichten sich diesfalls, unverzüglich nach Kenntnis von 
der Rechtsunwirksamkeit die rechtsunwirksame Bestimmung durch eine 
andere zu ersetzen, die rechtswirksam zum selben wirtschaftlichen Ziel wie 
die rechtsunwirksame Bestimmung führt.

11. Sonstige Vertragsbestimmungen
11.1 Ist der Kunde Unternehmer, gilt folgendes: Allfällige Änderungen oder 
Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform; dies gilt auch für das Abgehen von Formerfordernissen selbst. 
Allfällige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden kommen nicht zur 
Anwendung; dies gilt auch dann, wenn in Formularen, Auftragsbestätigun-
gen oder sonstigen Schriftstücken auf Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Bezug genommen wird.
11.2 Die BE Solution GmbH ist berechtigt, vom Kunden die Übertragung 
der im Zusammenhang mit diesem Vertrag gesetzten Energieeffizienz-
maßnahme an die BE Solution GmbH zu verlangen. Der Kunde erklärt sich 

damit einverstanden, dass in diesem Fall die durch die BE Solution GmbH 
angerechnete Maßnahme, über die gesamte Lebensdauer und zur Gänze 
zur Anrechnung als Energieeffizienzmaßnahme verwendet wird. Dieses 
Recht besteht nicht, wenn der Kunde eine Förderung erhält, für welche der 
Fördergeber die Energieeffizienzmaßnahme für sich in Anspruch nimmt.
11.3 Die Vertragsparteien sind verpflichtet, Änderungen des Namens, der 
Firma, der Rechtsform, der Zustelladresse und der E-Mailadresse einan-
der mitzuteilen. Der Kunde ist damit einverstanden, dass die BE Solution 
GmbH Mitteilungen und Erklärungen in elektronischer Form per E-Mail an 
die vom Kunden bekannt gegebene E-Mailadresse übermitteln kann. Die 
Zustimmung zur Übermittlung elektronischer Mitteilungen kann der Kunde 
jederzeit formlos widerrufen, wenn dieser Verbraucher ist. Bei pflichtwidri-
ger Nichtbekanntgabe einer Änderung der Zustelladresse bzw. Änderung 
der E-Mailadresse gelten sämtliche Erklärungen und Schriftstücke als 
rechtswirksam zugegangen, wenn die Zustellung an die zuletzt von der 
Vertragspartei bekannt gegebene Zustelladresse und/oder an die zuletzt 
von der Vertragspartei bekannt gegebene E-Mailadresse erfolgte.
11.4 Allenfalls mit der Errichtung dieses Vertrages verbundene Kosten, 
Gebühren und Abgaben trägt die BE Solution GmbH.
11.5 Mehrere Kunden: Sind auf Kundenseite mehrere Vertragsparteien 
vorhanden, haften diese für sämtliche Forderungen der BE Solution GmbH 
im Zusammenhang mit diesem Vertrag zu ungeteilten Hand, das heißt, 
jeder einzelne Kunde haftet für die gesamte Forderung. Ein Rücktritt vom 
Vertrag bzw. ein Widerruf eines Auftrages seitens der Kunden können nur 
gemeinsam und übereinstimmend vorgenommen werden.

BE Solution GmbH
Kasernenstraße 9 ● 7000 Eisenstadt
Kundentelefon 0800 888 9000 ● Fax +43 (0)5/7770-1770
info@burgenlandenergie.at ● www.burgenlandenergie.at
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